
 

Dokumentation 
 

1. Bürgerveranstaltung  
„Wohnen Am Meerbach“ 

Bebauungsplan B60 

 
Freitag, den 04.11.2016 von 18.00-20.00 Uhr 

im Kolpinghaus 



 

1. Bürgerveranstaltung  „Wohnen Am Meerbach“ - Bebauungsplan B60 2 
 

Begrüßung, Einführung 

Erster Stadtrat und Baudezernent Helmut Sachwitz begrüßt die rund 100 interessierten 

Bürgerinnen und Bürger aus dem Quartier. Da es für das Planungsgebiet keinen gültigen 

Bebauungsplan gibt, orientieren sich Neu- und Umbauten an der Nachbarbebauung. Dies 

führt nicht immer zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Die Stadtverordnetenversammlung 

hat daher einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Damit ist eine 

Veränderungssperre verbunden. Klar ist: Es geht bei dem Vorhaben nicht um den Meerbach-

Sportplatz. Dieser liegt außerhalb des Plangebietes und wird zu einem späteren Zeitpunkt 

diskutiert. Es geht um Vorstellungen der Bürger, Eigentümer und Bewohner im Quartier zur 

zukünftigen Entwicklung und wie sich diese mit den Regelungen eines Bebauungsplans 

gestalten lässt.  

 

Vorstellung des Programms und des Planungsteams 

Joachim Fahrwald, Büro memo-consulting, moderiert die Bürgerveranstaltung und stellt 

zunächst das Programm, das Planungsteam und den Beteiligungsprozess vor.   

Programm 

18.00 Begrüßung, Einführung        

18.10 Vorstellung des Programms und des Planungsteams 

18.15  Der Beteiligungsprozess    

18.20 Was bedeutet ein Bebauungsplan für uns?   

18.30 Die Bestandssituation     

18.50 Welche Entwicklung wollen wir im Quartier? 

 1. Gesprächsrunde 

 Wechsel der Tischgruppen 

 2. Gesprächsrunde 

19.45 Vorstellung von Ergebnissen der Tischgespräche  

19.50 Erkenntnisse der Planer  -  wie geht es weiter 

20.00 Dank und Ausklang 

Planungsteam 

Gerd Lindauer, Leiter des Teams Stadtplanung und Demographie der Stadt Bensheim 

Annemarie Peter, Planerin für den Südosten von Bensheim und Demographiebeauftragte 

Dirk Helfrich, Inhaber des mit dem Bebauungsplan beauftragten Büros InfraPro 

Katharina Mack, Planerin bei InfraPro 
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Beteiligungsprozess  

 

 

Was bedeutet ein Bebauungsplan für uns? 

Katharina Mack zeigt die Abgrenzung und Entwicklung des Plangebietes als ein Vergleich von altem 

Stadtplan (1823-1850) von Bensheim mit heutigem Plan. Erkennbar ist ein starkes Wachstum durch 

Bevölkerungszuwachs, gleichzeitigem demographischem Wandel und Verschiebung der Hauptalters-

klassen zu 40-60 Jahre. Die Wohnansprüche haben sich geändert, heutzutage besteht ein größerer 

Wohnflächenbedarf.  

Die günstige Lage des 

Quartiers am Meerbach 

zeigt die Karte 

Infrastrukturelle Anbindung 

(Abb. 7): 

Autobahnanschluss, 

Schulen, Einkaufsmöglich-

keiten sind vorhanden. 
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Die Bestandssituation 

Frau Mack erläutert die Bestandssituation an Hand von folgenden Themen und Karten: 

- Nutzung 

- Grundflächenzahl im Bestand 

- Wohneinheiten 

- bauliche Anlagen 

- Geschossigkeit 

- Dachgestaltung 

- Grünstrukturen 

- Denkmäler und historische Gebäude 
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Sie schließt mit der Aussage und Frage an die Teilnehmer. 

 

Erste Frage- und Diskussionsrunde im Plenum 

- Wie wurde das Gebiet ausgesucht? Ist die Gebietsumrandung mit der Durchschneidung durch 

den Meerbach  so sinnvoll?  

Sachwitz:  Durch Stadtverordnetenbeschluss wurde das Gebiet so festgelegt. Ein Plangebiet darf 

nicht zu weit gefasst werden, denn sonst reden zu viele Leute mit und eine Beschlussfassung ist 

unmöglich. Das Gebiet des nördlich angrenzenden Sportplatzes wird in eigenem Verfahren geplant.  

- Entwicklung der verkehrlichen Situation? 
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Sachwitz: Will nicht zu weit vorgreifen. Falls Sportplatz zu Wohngebiet entwickelt wird, wird der 

Verkehr durch die B3 abgewickelt. 

- Was ist mit B-Plan gemeint? Gelten die Regeln nur für Neubauten? 

Mack: B-Plan berücksichtigt die bestehende Bebauung. Es gilt Bestandsschutz für die jetzige 

Bebauung. Nichts muss abgerissen werden, keiner wird zum Bauen gezwungen. Für Neubauten und 

Erweiterungen gelten durch einen B-Plan klare Regeln. 

Sachwitz: Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung für Gebiet „Am Hemsberg“ zeigten hohen Alters-

durchschnitt und Bedarf für altersgerechtes Wohnen und Mehrgenerationenwohnen. 

Möglicherweise sind diese Themen auch Am Meerbach akut. Zusammenarbeit mit Bürgern am B-Plan 

sorgt für Planungssicherheit.  

- Der Plan stelllt nicht den neuesten Stand dar. Genehmigung für mehrgeschossiges 

Wohngebäude mit Flachdach an der Heidelberger Straße wurde erteilt. Flurstücke 95, 97, 98 

müssten vom B-Plan rausgenommen werden. 

Sachwitz: Die Bestandsaufnahme von InfraPro beschäftigt sich mit vorhandener Bebauung, nicht mit 

geplanter. Die umstrittene Entwicklung auf dem Areal der Südgarage (zu dicht, zu hoch, zu viel) ist 

ein Grund um den B-Plan anzustreben. Wir, die Stadt, halten die Entwicklung nicht für quartiers-

gerecht. Der Kreis hat den Bauantrag jedoch ohne die Zustimmung der Stadt genehmigt. Der 

Bauantrag wurde vor der Veränderungssperre gestellt. Die Stadt kann nicht mehr eingreifen. Die 

jetzige Beteiligung am B-Plan hat zum Ziel solche Bebauung zu vermeiden.  

- Kommentar: Falls noch mehr Häuser wie die Südagarage gebaut werden, liegen die 

umliegenden Einfamilienhäuser im Schatten. 

- Ist ein Vertreter des Kreises eingeladen?  

Sachwitz: Nein, ein Vertreter des Kreises ist nicht anwesend. Es ist auch wenig zielführend, die 

bereits getroffenen Entscheidungen zu diskutieren. 

- Wie ist die Kompetenzverteilung? Hat Stadt ein Mitspracherecht? 

Lindauer: Nach dem Baugesetzbuch wird der Bauantrag an die Baugenehmigungsbehörde gegeben. 

Die Kommune kann Einvernehmen oder Absage erteilen. Damit können wir reagieren. Die Südgarage 

haben wir versagt, aber die Kreisbehörde hat sich darüber hinweggesetzt. Wenn ein B-Plan für das 

Quartier vorliegt, kann sich die Behörde nicht mehr darüber hinwegsetzen.  

- Bei einer Veränderungssperre kann der Kreis keine Genehmigungen erteilen? 

Lindauer: Nein, bei Veränderungssperre kann nicht genehmigt werden.  

 

Welche Entwicklung wollen wir im Quartier? 

Alle anwesenden Bürger diskutieren in elf Tischgruppen an dem  vorliegenden Plan der 

Bestandserhebung. Sie werden dabei durch das Moderations- und Planungsteam begleitet. 
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Arbeitsfragen sind:  

Wo können wir uns bauliche Ergänzungen vorstellen?  

Wo auf keinen Fall?   

Sollte Entwicklung eher in die Höhe oder in die Breite gehen?  

Von welchen Bauüberlegungen im Quartier wissen wir bereits? 

Die erste Gesprächsrunde wird nach etwa 30 Minuten unterbrochen. Nach einem 

Tischwechsel wird in neuer Zusammensetzung an die Gespräche und Erkenntnisse 

angeknüpft und mit ggf. neuem Blick weiter diskutiert. 

Herr Fahrwald fragt nach dem Ende der zweiten Gesprächsrunde was die wesentlichen 

Hinweise und Erkenntnisse zu den zentralen Themen sind: 

- Tisch 1: maßvolle Nachverdichtung. Grundflächenzahl 0,3. Zwei Stellplätze pro 

Wohneinheit. Zufahrt in das Quartier über B3 verhindern.  

weitere Notizen auf dem Papierbogen: Baugrenzen an aktueller Bebauung 

orientieren.  

- Tisch 2: jetzige Situation belassen. Maximal 1-2-Familienhäuser. Keine 

Durchgangsstraße. Bach nicht überbauen. Nur geeignete Bepflanzung auf die 

Grünflächen, nichts Exotisches. Parkplätze auf Grünflächen.  

weitere Notizen auf dem Papierbogen: keine Öffnung der Meerbachstr. 6 zur 

Weinheimer Str. über den Bach. Keine Nachverdichtung. Möglichst wenig Änderung! 

Neubauten nicht höher als Bestandsbauten (bzw. als 2 Stockwerke + Dachgeschoss). 

Neubauten sollten nicht wesentlich mehr Fläche bedecken als Bestand (bzw. 

abgerissenes Haus vorher). Charakter des Viertels – ein bis 3 oder 4 Familienhäuser 

sollte erhalten bleiben. Viel Grünfläche – Gärten. Kleine Parkanlagen  (z.B. 237) 

sollten erhalten bleiben. Meerbach soll nicht überbaut werden. Am Meerbach (und 

Meerbachstr.) soll nicht zur B3 geöffnet werden! Keine Durchgangsstraßen. 

Anbauten (Erweiterungen des eigenen Hauses) auf dem eigenen Grundstück sollten 

möglich sein. Was geschieht mit Gebäude X (siehe Karte)? Kfz-Abstellplätze auf den 

Grundstücken nutzen und nicht die Straße verstopfen. Artgerechte Bepflanzung des 

Meerbachdammes und Dammpflege (Hochwasserschutz!). Am Meerbach keine 

Durchgangsstraße! Altglascontainer an anderen Standort (Lärm!).  

- Tisch 3: keine bis maßvolle Verdichtung, nur um dem Generationenaspekt zu 

begegnen. Keine Durchgangsstraße. Verkehrskonzept für nördliches Gebiet muss 

entwickelt werden.  

weitere Notizen auf Papierbogen: keine weitere, größere Verdichtung! Jedoch 

maßvolle Verdichtung (Generationen). Verkehr  keinen Durchgangsverkehr durchs 

Quartier zulassen (Pfalzstraße, Meerbachstraße, insbesondere Weinheimer Straße)! 

Verkehrskonzept Nördlicher Meerbach  kein Durchgangsverkehr, keine Anbindung 
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Meerbachstr.  B3 Umgebung.  Hermannstraße zur Entlastung wieder öffnen! 

Parkbuchten für Anwohner schaffen. Verkehrsberuhigung zwischen Zeller Str. und 

Tegut (30km/h) Achtung Schulweg. Kluges Einbahnstraßenkonzept entwickeln, um 

Schleichwege zu unterbinden. Parkkonzept. Parkbuchten. Anwohnerparkausweise. 

Ärgerlich „Südgarage“ ist entschieden!   wo ist die Bürgerbeteiligung? 

Bürgerbeteiligung vs. Südgarage. „Südgarage“ - 20 Wohneinheiten entsprechen 30 

Autos? Öffentliche Grünflächen schaffen. Verkehr: zählen! Führung? Heidelberger 

Straße  Blitzanlage, verkehrsberuhigt.     

- Tisch 4: maßvolle Verdichtung. Keine Flachdächer. Ausbau nach hinten raus.  

weitere Notizen auf Papierbogen: Maßvolle Verdichtung  in die Grundstückstiefe 

bauen. 3 Geschosse mit Satteldach. 1. Ca. 2/3 Baufenster. 2. Ca. 3/4 Baufenster. 

Höher an der Schwarzwaldstr. wegen Lärmschutz. Ausnutzung wie z.B. 

Starkenburgstr. 9 und Pfalzstr. 9 und Weinheimer Str. 26, auch an nachfolgende 

Generationen denken, Kinder + Enkelkinder müssen auch wohnen. Kein 

Durchfahrtsverkehr. Nur ein Stellplatz pro Wohneinheit.  

- Tisch 5: Quartierscharakter erhalten. Keine großflächige Bebauung für Mehrfamilien-

häuser. Maximal 3 Wohneinheiten pro Haus. Grünflächen erhalten. Baulinie ziehen 

um keine Gärten zu verbauen. Verkehr beruhigen. Keine Investorenprojekte zulassen. 

Keine Durchgangsstraße. Jetzige Parkplatzsituation ist chaotisch.  

weitere Notizen auf Papierbogen: zu wenig Stellplätze  keine Genehmigung der 

Stellplatzablösung durch „Freikauf“. Baugrenzen (Bebauungslinie auf den Grund-

stücken) festlegen, um zu tiefe Bebauung der Grundstücke zu verhindern. 

Grundflächenzahl so gering wie möglich halten. Maximal 2 Vollgeschosse! Maximal 3 

Wohneinheiten pro Gebäude! Grünflächen (Grünzug) erhalten im Bereich der Gärten. 

Wohngebietscharakter mit Einfamilienhäusern erhalten. Wohngebiet, kein Misch-

gebiet. Keine „Ausschlachtung“ durch Bauträger. Verkehrssituation beruhigen! Keine 

Durchgangsstraßen zur B3! Verkehrsberuhigung der Meerbachstraße und Pfalzstraße 

 kein Durchgangsverkehr. Hochwasserschutz. 

- Tisch 6: dem ist nichts hinzuzufügen.  

Notizen auf Papierbogen: Hochwasserschutz! Offener Meerbach ja. 1-2 Stellplätze 

für „neue“ Häuser. Abstand Bürgersteig  Haus  2m mind.. Vorgarten muss 

vorhanden bleiben. Höhe max. zwei Etagen. Hausnummer 1, Starkenburgstr. max. 

50% bebaute Fläche, mind. 50% freie (!) Fläche + Stellplätze/Tiefgarage! Keine 

Verkehrsanbindung B3 zu Am Meerbach! Keine Flachdächer.  

- Tisch 7: Maximal zwei Geschosse pro Haus. Förderung des Ausbaus von Gauben. 

Höchstens 40%-Bebauung des Grundstücks. Umbau und Anbau für altersgerechtes 

Wohnen zulassen.  
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weitere Notizen auf Papierbogen: 1-2 Wohneinheiten max. 2 Vollgeschosse. Ausbau 

von Gauben, bzw. (Dach-)Terrassen, Zwerchhaus. 40% bebaute Fläche des Grund-

stücks. Umbau/Anbau für altersgerechtes Wohnen und zur Erleichterung in Form von 

Grenzbebauung. 2 Stellplätze pro Wohneinheit.     

- Tisch 8: Nicht zu viel Verdichtung. Höchstens bis zu 3 Geschosse. Parkplätze auf 

Grundstücken. Luft zwischen den Häusern lassen. 50-60% der Fläche eines 

Grundstücks bebauen. Keine Erhöhung des Verkehrs.  

weitere Notizen auf Papierbogen: Bepflanzung an Meerbach (Bäume) erhalten. Keine 

Überbauung des Bachs. Höhenbegrenzung maximal 3 Geschosse. Passende Anzahl 

Stellplätze (Garage, Carport, Tiefgaragen). Keine weitere Verdichtung. Geschosshöhe 

erhalten „3“. Keine Wohnblocks. Verkehrsfluss Nord darf nicht in Süd ablaufen. Im 

Sinne bezahlbaren Wohnens muss eine gewisse Verdichtung zulässig sein. Die 

Verdichtung muss so gestaltet werden, dass kein Verkehrsinfarkt entsteht. Parkplätze 

müssen integriert werden, nicht alle auf der Straße! Ghettobildung muss vermieden 

werden. Verdichtung nur an Heidelbergerstr. anliegend. Mehr Zufahrtsmöglichkeiten 

für Gebiet (Am Meerbach bis Meerbachstraße) vielleicht durch Brücke an Bauplatz 

226. Mehrfamilienhäuser ja. Wohnblöcke nein. Bebaubare Fläche einschränken um 

„Luft“ zu bewahren, z.B. 60%. 

- Tisch 9: Personen hatten sich an andere Tische verteilt.  

weitere Notizen auf Papierbogen: !Spielplätze! Genug Kinderbetreuungsplätze in 

Umgebung. Anbau + Ausbau möglich, jedoch kein 2tes Haus auf Grundstück. 

Grünfläche soll genügend vorhanden sein! (Vorgarten 30-50%). Firsthöhe max. 10m. 

2 Stellplätze pro WE! Neubau: max. 3 Parteien.  

- Tisch 10: Möglichst viele Grünflächen erhalten. Große Grundstücke nicht teilen. 

Verkehr darf sich nicht steigern. Am besten so wenig wie möglich oder gar keine 

Entwicklung.  

weitere Notizen auf Papierbogen: keine baulichen Entwicklungen! Falls es dennoch 

nötig/gewünscht ist: keine Vergrößerung des Bestandes in Höhe und Breite. 

Grünflächen erhalten! Parksituation in der Meerbachstraße verbessern. 

Verkehrssituation in der Meerbachstraße verbessern! Keine großen Grundstücke 

teilen und den hinteren Teil/Garten bebauen. Meerbachstraße: keine 

Durchgangsstraße. Deichschutz.  

- Tisch 11: hatten keine Karten.  

weitere Notizen auf Papierbogen: nicht höher wie 3 Stockwerke. Anbauten ja.  
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Erkenntnisse der Planer   

Dirk Helfrich stellt fest: Der Verkehr war das Hauptthema. Es sind keine Durchfahrtsmöglichkeit und 

keine Anbindung an die  B3 vorzusehen. Die Beruhigung des Quartiers ist ein wichtiger Auftrag. 

Ruhender Verkehr, also parkende Autos,  wurden als Problem angesprochen. Zwei Stellplätze pro 

Wohneinheit werden als erforderlich betrachtet. Die Stellplatzsatzung sieht allerdings nur 1,5 

Stellplätze je Wohneinheit vor. Garagen sollten auch als solche genutzt werden und nicht zur 

Lagerung zweckentfremdet werden. Maßvolle Entwicklungsmöglichkeit bei geringer Grundflächen-

zahl ist erwünscht. Eine Bebauung in zweiter Reihe soll nicht zugelassen werden. Maximal 2-3 

Geschosse sind zu erlauben. Der B-Plan soll auch Vorgaben zur Hausgestaltung (Dachformen, 

Gauben, etc.) machen. Der Erhalt der Grünflächen ist erwünscht. Keine Bebauung selbst tiefer Gärten 

zulassen. Den Gebietscharakter unbedingt erhalten: vorne Straße, hinten Garten. Hochwasserschutz 

ist auch ein wichtiges Thema, da der Meerbach viel Wasser führen und über die Ufer treten kann. 

Dies alles soll im B-Plan beachtet werden.  

 

Wie geht es weiter? 

Die Bürgerveranstaltung wird dokumentiert. Die Dokumentation, Luftbilder und Pläne können auf 

der Stadthomepage unter www.bensheim.de/leben-in-bensheim/bauen/wohnen-am-meerbach.html 

eingesehen oder auch runtergeladen werden. 

Herr Fahrwald lädt zur 2. Bürgerveranstaltung  am Donnerstag 24. November 2016 von 18.00 – 20.00 

Uhr im Kolping Haus ein. In der Zwischenzeit wird von InfraPro ein städtebaulicher Entwurf und ein 

Rahmenplan erarbeitet. Die Hinweise und Anregungen des heutigen Abends werden sich darin 

widerspiegeln und Lösungsansätze aufgezeigt.   Diese sind zu diskutieren. Am 26. Januar 2017 von 

18.00 – 20.00 Uhr im Kolping Haus ist dann die Vorstellung des  B-Plan-Entwurfs vorgesehen.  Ein 

Entwurf, der von den Bürgern der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung empfohlen 

wird, ist Ziel des Beteiligungsprozesses. 

Herr Sachwitz ergänzt: Damit ist das Verfahren noch nicht endgültig abgeschlossen. Wir können auch 

im formellen Verfahren noch diskutieren. Es macht keinen Sinn Bürgern eine Entwicklung überzu-

stülpen, die nicht gewollt ist. Bürgerwünsche werden berücksichtigt, aber Kompromissbereitschaft 

wird wahrscheinlich erforderlich sein, denn nicht alle Wünsche können erfüllt werden.  

Es ist eine  Herkulesaufgabe für die Sachbearbeiter der Stadt und die Planer, einen bürgerverträg-

lichen B-Plan zu erstellen. Diese Form der Beteiligung ist in Bensheim fast eine Premiere. Sie gab es 

bisher nur für das Quartier „Am Hemsbach“.  

Herr Sachwitz bedankt sich bei allen Beteiligten für die vielen Hinweise und Anregungen, sowie die 

sachliche Diskussion und kann die Bürgerveranstaltung pünktlich im vorgesehenen Zeitrahmen 

schließen. 

http://www.bensheim.de/leben-in-bensheim/bauen/wohnen-am-meerbach.html

